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Muss eine Schuldneranweisung akzeptiert 

werden?  
PRAXISBEISPIEL   Ein geschiedener Mann, der wegen geschuldeter Unterhaltsbeiträge in eine Notlage 
gerät, hat Anspruch auf Sozialhilfe. Gleichzeitig muss er aber beim Gericht ein Herabsetzungsbegehren 
stellen. 
 

 
Herr J. ist geschieden. Er ist arbeitslos 
und bezieht Taggelder der Arbeitslosen-
versicherung. Weil er seinen familien-
rechtlichen Unterhaltsverpflichtungen 
nicht nachgekommen ist, hat der Inkas-
sodienst der Gemeinde X. beim Gericht 
ein Gesuch um Schuldneranweisung ein-
gereicht. Diesem Gesuch wurde entspro-
chen und der Arbeitgeber beziehungs-
weise die Arbeitslosenkasse wurde ange-
wiesen, den Betrag von 1166 Franken di-
rekt an die Gemeinde X. zu überweisen. 
Die nach diesem Abzug verbleibende 
Auszahlung der Arbeitslosenkasse an 
Herrn J. deckt sein Existenzminimum 
nicht, deshalb stellt er Antrag auf wirt-
schaftliche Sozialhilfe. 
 

→ FRAGEN 
Es stellen sich folgende Fragen: 

• Muss die Sozialhilfe die gerichtliche 
Anweisung akzeptieren und Herrn J. 
unterstützen? 

• Wenn ja, wird der Grundsatz ver-

letzt, dass geschuldete Alimente bei 

der Berechnung der Unterstützung 

nicht berücksichtigt werden dürfen?  

• Was kann die Gemeinde tun, damit 

Herr J. nicht mehr unterstützt wer-

den muss? 

→ GRUNDLAGEN 
«Wenn die Eltern die Sorge für das Kind 
vernachlässigen, kann das Gericht ihre 
Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz 

oder zum Teil an den gesetzlichen Ver-
treter des Kindes zu leisten» (Art. 291 
ZGB). Das Gericht hat Herrn J. bei der 
Scheidung verpflichtet, Unterhaltsbei-
träge zu leisten. Weil er dieser Verpflich-
tung nicht mehr nachgekommen ist, hat 
das Gericht den Arbeitgeber beziehungs-
weise die Arbeitslosenkasse gemäss Art. 
291 ZGB angewiesen, die Zahlungen im 
Umfang von 1166 Franken an den ge-
setzlichen Vertreter des Kindes respek-
tive die Inkassostelle zu leisten. Es han-
delt sich hierbei um eine Vollzugsmass-
nahme. Der angewiesene Betrag fehlt 
Herrn J. und er wird unterstützungsbe-
dürftig. Entsprechend dem Bedarfsde-
ckungsprinzip (vgl. Wolffers, Grundriss 
des Sozialhilferechts, Bern/Stutt-
gart/Wien 1993, S. 74) ist einzig der tat-
sächlich vorhandene Hilfsbedarf aus-
schlaggebend für das Auslösen von Un-
terstützungsleistungen. Die Ursache der 
Hilfsbedürftigkeit ist unerheblich und die 
Sozialhilfe kann die gerichtliche Anwei-
sung nicht negieren.  

«Wenn unterstützte Personen Ali-
mentenverpflichtungen haben, werden 
diese nicht ins Unterstützungsbudget 
aufgenommen, da sie nicht der eigenen 
Existenzsicherung bzw. derjenigen des 
eigenen Haushaltes dienen» (SKOS-
Richtlinien, C.1). Das heisst, die Alimente 
werden bei der Berechnung des Auf-
wands nicht berücksichtigt und damit 
nicht von der Sozialhilfe geleistet. Im Un-
terstützungsbudget für Herrn J. taucht 
keine Position «Unterhaltsverpflichtung» 
als Ausgabenposition auf. Im vorliegen-
den Fall geht es aber um etwas anderes. 
Durch die Schuldneranweisung verrin-
gert sich das für Herrn J. verfügbare Ein-
kommen. «Bei der Bemessung von finan-
ziellen Leistungen der Sozialhilfe wird 
prinzipiell das ganze verfügbare Einkom-
men einbezogen» (SKOS-Richtlinien, 
D.1). Da Herr J. nicht mehr in der Lage ist, 

den gerichtlich angesetzten Unterhalts-
beitrag zu leisten, ergibt sich ein Anwen-
dungsfall von Art. 286 Abs. 2 ZGB. Da-
nach gilt: Bei erheblicher Veränderung 
der Verhältnisse setzt das Gericht den 
Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines El-
ternteils oder des Kindes neu fest oder 
hebt ihn auf. Der Alimentenschuldner 
kann nicht direkt gegen die Schuldneran-
weisung vorgehen. Aber er kann die 
grundlegende Unterhaltsverpflichtung 
betragsmässig neu beurteilen lassen, 
also ein Herabsetzungsbegehren stellen. 
 

→ ANTWORTEN 
• Sofern Herr J. aufgrund der ihm tat-

sächlich zur Verfügung stehenden 
Mittel in einer Notlage ist, wird er 
unterstützt.  

• Der genannte Grundsatz, dass Ali-
mentenverpflichtungen bei der Un-
terstützungsberechnung nicht be-
rücksichtigt werden, ist weder tan-
giert noch verletzt.  

• Der Alimentenschuldner, Herr J., 
kann bei Gericht nicht gegen die 
Schuldneranweisung vorgehen, aber 
er kann ein Herabsetzungsbegehren 
stellen. Auf Grund des Subsidiaritäts-
prinzips der Sozialhilfe kann er dazu 
verpflichtet werden. 
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In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen 
beantwortet und publiziert, die der SKOS im 
Rahmen ihrer Beratungsangebote gestellt wer-
den. 
Weitere Informationen unter skos.ch → Bera-
tung für Institutionen. 


